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U. Andereggen

Kulturhistorisches Erbe  
ist am Zerfallen
Mit der Initiierung von den Projekten 
zum Erhalt der terrassierten Weinberge 
beabsichtigt der Kanton, diese einmali-
gen und historischen Kulturdenkmäler 
und Landschaftselemente für den Wein-
bau zu erhalten.
Das Walliser Weinbaugebiet mit 5100 ha 
besteht flächenmässig zu einem Drit- 
tel aus terrassierten Rebbergen mit Tro-

Erhalt der terrassierten Wein-
berge von Visperterminen (VS)
Mit der periodischen Wiederinstandstellung der Trockenmauern im terrassierten 
Weinbau im Kanton Wallis kann die einmalige Terrassenlandschaft  zwischen Mar-
tigny und Visp erhalten und deren anhaltender Zerfall gestoppt werden. Am Bei-
spiel von Visperterminen wird das Vorgehen zur Erhaltung der Trockenmauern ver-
anschaulicht. Mit einem Pauschalsystem wird der Grundeigentümer motiviert, viele 
Arbeiten in Eigenregie durchzuführen. Weiter werden die Erschliessungen und die 
Bewässerungen saniert. Der Erhalt dieser einmaligen Kulturlandschaft ist nur durch 
Finanzhilfen des Bundes und des Kantons möglich, die gleichzeitig wesentlich zur 
Förderung und Erhaltung des Rebbaues im Kanton Wallis beitragen. 

La remise en état périodique des murs de pierres sèches des vignobles en terrasses 
du canton du Valais permet de préserver le caractère unique du paysage de terrasses 
entre Martigny et Viège et de stopper sa dégradation. Le processus de conservation 
des murs de pierres sèches est illustré par l’exemple de la commune de Visperter-
minen. Les propriétaires fonciers sont motivés par un système forfaitaire à réaliser 
en propre de nombreux travaux. En outre, des dessertes agricoles et systèmes d’irri-
gation sont assainis. La préservation de ce paysage cultivé unique n’est possible que 
grâce aux aides financières de la Confédération et des cantons qui contribuent en 
même temps de manière notable au maintien et à l’encouragement de la viticulture 
dans le canton du Valais.

Il ripristino periodico dei muri a secco nei vigneti terrazzati del Canton Vallese con-
sente di preservare l’unicità del paesaggio terrazzato tra Martigny e Visp e di arrestar-
ne la decadenza. Sull’esempio di Visperterminen viene illustrata la procedura per la 
preservazione dei muri a secco in Vallese. Il proprietario del fondo viene incentivato, 
mediante un sistema forfettario, a effettuare autonomamente molti lavori. Quindi si 
passa al risanamento delle vie d’accesso e del sistema d’irrigazione. La preservazione 
di tale paesaggio rurale unico è possibile solo grazie ai fondi federali e cantonali che 
al contempo contribuiscono notevolmente alla promozione e alla conservazione della 
viticoltura nel Canton Vallese.

ckensteinmauern, welche eine Gesamt-
länge von 1500 – 2000 km aufweisen. 
In einer im Jahre 2000 in Auftrag gege-
bene Studie wurde der langsame Verfall 
dieser Mauern festgestellt. Die Gründe 
dafür liegen vor allem im mangelnden 
Know-how bei der Instandhaltung, der 
Vernachlässigung des Unterhaltes, einer 
ungenügenden Erschliessung, einer un-
genügenden Ableitung des Meteorwas-
sers und der unsachgemässen Bewässe-
rung.
Die Arbeiten in diesen terrassierten Reb-
bergen verursachen sehr hohe Produk-
tionskosten. Schätzungen gehen davon 

aus, dass diese in terrassierten Rebber-
gen um durchschnittlich 35 % höher lie-
gen. In diesen Gebieten besteht deshalb 
das Risiko, dass die Bewirtschaftung auf-
gegeben wird, obwohl es sich um quali-
tativ ideale Lagen handelt.
Dieses wichtige kulturhistorische Erbe 
mit seinen Landschafts- und Umweltas-
pekten ist am Zerfallen. Im Vordergrund 
steht der Erhalt dieser einmaligen Terras-
senlandschaft, welche gleichsam bedeu-
tend für den Weinbau und den Touris-
mus ist. Die Mauern sind zudem Lebens-
raum vieler Tier- und Pflanzenarten und 
spielen bei der Vermarktung der Walliser 
Weine eine grosse Rolle.
Der vorliegende Beitrag am Beispiel von 
Visperterminen gibt eine Übersicht über 
das Vorgehen, den Stand des laufenden 
Projektes und unter welchen Bedingun-
gen dieses realisiert wird.

Projektablauf
Die Erfassung des Zustandes der Trocken-
mauern geschieht auf Stufe Vorprojekt. 
Mittels eines vereinfachten Verfahrens 
wird der bauliche Zustand der Mauern 
erfasst, damit diese Kosten relativ genau 
abschätzbar sind.  
Für alle zusätzlichen Massnahmen wie 
die Sanierung von Strassen, Wegen, Be-
wässerungsanlagen und der Neubau von 
Wegen und Rebstrassen wird ein Boden-
verbesserungsprojekt gemäss SIA 406 
erstellt, das der öffentlichen Planauflage 
unterliegt.

Perimeter des  
Rebbaugebietes von 
Visperterminen 
Der Perimeter des Projektes umfasst 49 
ha, welcher in 15 Teilgebiete unterteilt 
ist. Die Rebparzellen von Visperterminen 
werden zu 90 % von den Eigentümern 
selber bewirtschaftet. Die Ernte wird in 
der genossenschaftlich organisierten Jo-
dernkellerei vinifiziert. Die Visperterminer 
sind sich der Einmaligkeit ihres «Heida-
weinberges» bewusst und bereit, ihren 
Beitrag zum Erhalt dieses einmaligen Kul-
turgutes zu leisten.
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Für die etappenweise Projektausführung 
wurde durch den Grossen Rat im No-
vember 2011 ein Rahmenkredit von Fr. 
7 623 200.– für die Realisierung der im 

Vorprojekt vorgesehenen Massnahmen 
mit einer maximalen Laufzeit von zwölf 
Jahren genehmigt. Der Kantonsbeitrag 
beträgt Fr. 4 023 200.– und der Bundes-

beitrag Fr. 3 600 000.– (Preisbasis 2011). 
Aufgrund der Grösse dieses Projektes 
wird das Projekt in drei Etappen ausge-
führt.

Massnahmen und  
Finanzierung
Bei den Projekten zum Erhalt der ter-
rassierten Rebberge wird zwischen den 
klassischen Bodenverbesserungsmass-
nahmen und den Instandstellungsmass-
nahmen an den Mauern unterschieden.
Die klassischen Bodenverbesserungs-
massnahmen wie Zufahrten, Instandstel-
lung und Sanierung der Zufahrtswege, 
Sanierung des Bewässerungssystems 
oder Schutzmassnahmen vor Naturge-

Bereich Kosten [Fr.]

Mauersanierungen:
 8200 m2 mit einer Höhe < 3.0 m
 315 m2 mit einer Höhe > 3.0 m

7 400 000.–

Sanierung Erschliessung: 5020 m 560 000.–

Sanierung Bewässerung: 48.5 ha 1 592 000.–

Wasserhaltung 46 000.–

Natur und Landschaft 50 000.–

Honorar, Diverses, Unvorhergesehenes 1 052 000.–

Total Kostenvoranschlag 10 700 000.–

Zusammenstellung der Kosten (Preisbasis 2011). 
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fahren werden prozentual zu den effek-
tiven Kosten der erstellten Bauten auf 
der Basis öffentlicher Ausschreibungen 
subventioniert. Diese Bauarbeiten unter-
liegen der öffentlichen Planauflage.
Die Instandstellungsarbeiten an den 
Mauern werden pauschal subventioniert 
als sogenannte periodische Wieder-
instandstellung (PWI-Massnahmen). Für 
diese PWI-Massnahmen ist kein öffent-
liches Planauflageverfahren notwendig. 
Gemäss den gemachten Erfahrungen 
sind Pauschalbeiträge für die Instandstel-
lung der Mauern nur bis zu einer Höhe 
von 3.0 m realistisch. Für Mauern über 
3.0 m Höhe ist die Festlegung von pau-
schalen Einheitspreisen pro m2 nicht 
möglich. Diese Massnahmen sind nur 
über Offerten von spezialisierten Unter-
nehmungen abschätzbar. In Vispertermi-
nen weisen 1 % der Mauern eine Höhe 
von mehr als 3.0 m auf (Sanierungsfläche 
315 m2). Die notwendigen Sanierungs-
massnahmen an diesen Mauern werden 
zusammen mit den klassischen Boden-
verbesserungsmassnahmen umgesetzt. 
Die Pauschalbeiträge für die Sanierung 
der Trockenmauern sind mit dem Bund 
festgelegt worden. Unterstützt werden 
nur echte Trockensteinmauern (keine 
Vermörtelung, keine Hintermauerung 
mit Beton). 
Folgende Massnahmen werden unter-
stützt:
• Örtlich begrenzter Wiederaufbau von 

Teilen von Mauern, welche infolge 
Überbeanspruchung durch den Erd-
druck oder wegen ihres Alters instabil 
geworden sind (= Teil sanierung / V-Flick 
ca. 3500 m2). 

• Neuerstellung von defekten Mauerab-
schnitten innerhalb der steilen Rebla-
gen (ca. 2100 m2)

• Umfassende Konsolidierung mit Siche-
rung der Fundamente

• Erneuerung der Kronen (Breite 0.40 m /  
ca. 2600 m2)

• Instandstellung von Treppen
Die Sanierung der Mauern können, wenn 
die Eigentümer die notwendigen Fach-
kenntnisse besitzen, in Eigenregie ausge-
führt werden. Zu diesem Zweck werden 
Kurse in den Landwirtschaftlichen Schu-

len von Visp und Châteauneuf für den 
Bau und die Sanierung von Trockenmau-
ern angeboten.
Anhand der vorgenommenen Inventari-
sierung wurde mit dem Bund ein pau-
schales Subventionierungsmodell ver-
einbart. Der Bund anerkennt für alle zu 
sanierenden Trockenmauern von Visper-
terminen inklusive Steinlieferung pau-
schal Fr. 850.– beitragsberechtigte Kos-
ten pro m2. Dies stellt einen gewichteten 
Durchschnittspreis zwischen Eigenarbeit 
und Unternehmerausführung dar. Die Ge-
wichtung wurde unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Mauerhöhen ermittelt. Bis 
zu einer Arbeitshöhe von 1,50 Metern 
wurde die Ausführung in Eigenarbeit als 
möglich angenommen.  

Das erklärte Ziel bei allen Trockenmauer-
projekten besteht darin, die Eigentümer 
zu motivieren, ihre Mauern möglichst 
selber zu erstellen. Mit diesem Anreizsys-
tem wird die finanzielle Situation für die 
ausführende Genossenschaft und damit 
für die Eigentümer umso günstiger, je 
mehr Mauern von den Eigentümern sel-
ber erstellt werden.
Die Kosten am vom Bund anerkannten 
Durchschnittspreis von Fr. 850.– / m2 

(ohne MwSt) werden wie folgt unter den 
Partnern aufgeteilt:
• Bund: pauschal 33.0 % von  

Fr. 850.– = Fr. 280.– / m2

• Kanton: pauschal 37.6 % von  
Fr. 850.– = Fr. 320.– / m2

• Gemeinde: pauschal 9.4 % von  
Fr. 850.– = Fr.  80.– / m2

• Eigentümer: Mit dem gewichteten Preis 
bezahlt der Eigentümer, der seine Mau-
er selber erstellt, keine Restkosten und 
erhält für seine Arbeit Fr. 180.– / m2. Ei-
gentümer, die ihre Mauern vollständig 
über die Genossenschaft ausführen 
lassen, bezahlen Fr. 180.– / m2 für die 
Erstellung. 

 Verbleibende Restkosten sind durch 
Sponsorengelder abgedeckt.

Ausführung / Stand  
der Arbeiten
Wegen der Grösse des Bauvorhabens 
wird die Projektausführung etappenwei-
se ausgeführt.
• Etappe 1: Sanierung Trockenmauern 

Teil 1 von ca. 4200 m2 (2012 – 2015)
• Etappe 2: Sanierung Trockenmauern 

Teil 2 von ca. 4000 m2 (2016 – 2019)
• Etappe 3: 

Infrastrukturmassnahmen: Zugänglich-
keit, Sanierung Bewässerungsanlagen, 
Wasserableitungen (2020 – 2023)

Etappe 1 (Stand Dezember 2013)
Ca. 90 % der Arbeit für die Instandstel-
lung der Mauern ist reine Handarbeit, 
bestehend aus dem Abbruch bestehen-
der Mauern, der Sortierung der Steine, 
der Zusatzlieferung von Steinen, dem 
Wiederaufbau der Mauern mit gleichzei-
tiger Hintermauerung und der Verteilung 
des überschüssigen Aushubmaterials in 
der Rebparzelle, weil aufgrund der Topo-
grafie jeglicher Einsatz von Maschinen 
nicht möglich ist.
Steinbeschaffung: Pro m2 neu erstellter 
Mauer wird durchschnittlich eine Ton-
ne Steine benötigt; in Visperterminen 
kann von den bestehenden Mauern ca. 
0.4 t / m2 wiederverwertet werden, d.h. 
ca. 0.6 t / m2 Steinmaterial muss zuge-
führt werden.
Die Mauersteine stammen aus dem 
Steinbruch Riedbach von Visperterminen. 
Die Steine werden durch einen lokalen 
Unternehmer in Big-Bag-Säcke à 850 kg 
abgefüllt und in einem Depot im Perime-
ter zwischengelagert. Die anschliessende 
Verteilung dieser Säcke erfolgt per Heli-
kopter. 

Mauerhöhe Mauerfläche in Prozent Preis Ausführung Stundenansatz

< 1.50 m 1900 m2 23 % Fr. 600.– Eigentümer Fr. 30.– / h

> 1.50 m 6300 m2 77 % Fr. 900.– Unternehmer Fr. 80.– / h

Total 8200 m2 100 % Fr. 850.–
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Für die Verteilung der Mauersteine ist 
der Unternehmer, welcher die Mauerar-
beiten ausführt, selber verantwortlich. 
Privaten, welche ihre Mauern selber sa-
nieren, werden die Mauersteine per He-
likopter vor Ort geliefert. 
• Sanierte Mauern: 1225 m2, davon sind 

110 m2 durch den Eigentümer in Eigen-
regie ausgeführt worden

• Benötigte Steine: 700 t 

• Anzahl Big Bags: ca. 1100 Säcke / d.h. 
1100 Flugrotationen waren notwendig

GIS-Applikation
Vom beauftragten Ingenieurbüro (Rudaz  
und Partner SA, Sierre) wurde eine GIS- 
Applikation entwickelt, um das ganze 
Projekt effizient und zeitgemäss abzu-
wickeln und zu verwalten. Über diese 
Applikation können Informationen über 

den Eigentümer, über die geplanten und 
realisierten Massnahmen mit den not-
wendigen Angaben über die Sanierungs-
arbeiten (Teilsanierung, V-Flick, Kronen- 
sanierung, Neuerstellung) von allen Be-
teiligten jederzeit abgerufen werden.

Fazit
Neben Visperterminen sind weitere Pro-
jekte zur Erhaltung der Trockenmauern in 
Fully, Bovernier, Martigny-Combe, Vétroz 
und Sion mit einer Fläche von 715 ha und 
einem Arbeitsvolumen von 100 Mio. Fr. 
in Ausarbeitung. Durch die Unterstüt-
zung mit öffentlichen Finanzhilfen durch 
Bund und Kanton kann so ein wesentli-
cher Beitrag geleistet werden, diese ein-
malige, von Menschenhand geschaffene 
Terrassenlandschaft für die nächsten Ge-
nerationen zu erhalten.

Urs Andereggen
Amt für Strukturverbesserungen, 
Kanton Wallis
urs.andereggen@admin.vs.ch

Thema Umfang Bemerkungen

Fläche des Beizungsgebietes 49.0 ha ca. 1900 Parzellen mit 850 Eigentümern

Länge der Mauern gemäss Inventar 47.0 km 9 % der Mauern müssen erneuert werden
8200 m2 mit einer Höhe < 3.0 m
 315 m2 mit einer Höhe > 3.0 m

Sichtflächen der Mauern 9.4 ha Die Mauerwandflächen stellen ca. 19 % der Rebbergflächen dar.  
Davon weisen ca. 7500 m2 Mauern eine Höhe von über 3.0 m auf  
(= 1 % der Sichtfläche)

Zugänglichkeit 17.4 km Vorhandene Flurwege und Fusswege

Vorgesehene Massnahmen zur 
Verbesserung der Zugänglichkeit

410 m
240 m

2060 m
2310 m

Sanierung Rebstrassen
neue Rebstrassen
neue Zugänge für kleine Raupenfahrzeuge
Sanierung von Fusswegen

Bewässerung 48.5 ha Länge der Hauptleitungen: ca. 20 km
Leitungen weisen grosse Korrosionsschäden auf

Oberflächenwasser 13.7 km

Naturwerte 49.0 ha Inventar der vorkommenden Natur- und Landschaftswerte über  
den ganzen Perimeter

Zusammenfassung Vorprojekt

2008 Oktober Gesuch der Gemeinde

2009 Juli – September Ausarbeiten Vorstudie

2010 Januar Ausschreibung Ing.mandat und Vergabe
 Mai – Dezember Erstellung Vorprojekt

2011 April – Juli Vorstellung Vorprojekt den beteiligten Eigentümern
  Kantonale Vernehmlassung
  Vernehmlassung BLW (Zusicherung Unterstützung Bund)
 Oktober Genehmigung Vorprojekt und Gewährung Rahmen- 
  kredit durch den Grossen Rat des Kanton Wallis

2012 Januar Gründung der Genossenschaft mittels Flächenmehr 
  (93.2 % Ja / 6.8 % Nein)
 Mai Genehmigung der Statuten durch den Staatsrat
 August – September Projektgenehmigung und Subventionierung 1. Etappe 
  durch Bund und Kanton von 4.0 Mio. Fr
 November – Dezember Beginn Bauarbeiten 1. Etappe /  4200m2

2013 Februar / Mai Weiterführung Bauarbeiten 1. Etappe
 November / Dezember Weiterführung Bauarbeiten 1. Etappe

Projektablauf


